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Stadt Meerbusch 09.06.2008
Der Bürgermeister
Fachbereich Schule, Sport, Kultur
Az.: FB3-40/Rit

An die
Vorsitzende des Ausschusses 
für Schule und Sport
Frau Renate Kox

40667 Meerbusch

Informationsvorlage

zu TOP I-2 der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 19.06.2008

Verfahren zur Bestellung von Schulleitern
hier: Gegenüberstellung der alten und neuen Regelungen

Das Verfahren zur Bestellung von Schulleitern und deren Stellvertreter hat sich durch die Vorschriften 
des Schulgesetzes (§ 61) gegenüber den davor gültigen Regelungen (§ 21a Schulverwaltungsgesetz) 
grundlegend geändert. Das Schulverwaltungsgesetz regelte die Besetzung der Schulleitung, d.h. der 
Schulleiterin/des Schulleiters  sowie der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertretenden Schullei-
ters. Der § 61 des Schulgesetzes betrifft jedoch ausschließlich die Bestellung der Schulleiterin/des 
Schulleiters. Eine Beteiligung des Schulträgers bei der Bestellung  der Stellen der Stellvertreterin/des 
Stellvertreters ist nicht mehr vorgesehen.

Bezüglich des Verfahrens zur Bestellung der Schulleiterin/des Schulleiters haben sich folgende Ände-
rungen ergeben:

altes Recht neues Recht
• Ausschreibung durch die Bezirksregierung

• Eingang der Bewerbungen beim Schulträ-
ger

• Übermittlung der Bewerbungsunterlagen 
an die Bezirksregierung

• Kopien der Bewerbungsunterlagen an die 
Fraktionsvorsitzenden der im Rat vertre-
tenden Parteien zur Information

• Schulträgerberatung durch die Bezirksre-
gierung (d.h. Mitteilung über die Eignung 
der Bewerber)

• Vorstellung der (geeigneten) Bewerber im 
Schulausschuss und Empfehlungsbe-
schluss an den Stadtrat

• Ausschreibung durch die Bezirksregierung, 
die sich künftig an Bewerber richtet, die das 
Qualifikationsverfahren „Schulleitung“ und 
das Eignungsfeststellungsverfahren durch-
laufen haben.

• Eingang der Bewerbungen bei der Bezirks-
regierung

• Vorauswahl durch die Bezirksregierung un-
ter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben 
wie Dienstrecht,  und Bestenauslese

• Benennung von“möglichst zwei“ geeigneten 
Personen durch die Bezirksregierung an 
die Schulkonferenz
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• Vorschlag des Schulträgers an die Bezirks-
regierung durch Ratsbeschluss

• Besetzung der Stelle „unter Würdigung des 
Vorschlags des Schulträgers im Rahmen 
der dienst- und schulrechtlichen Vorschrif-
ten“ durch die Bezirksregierung

• Wahl der Schulleiterin/des Schulleiters 
durch die erweiterte Schulkonferenz. 
Kommt es zu keiner Wahl, weil im ersten 
Durchgang die erforderliche Mehrheit nicht 
erreicht wurde und die folgende einmalige 
Stichwahl mit Stimmengleicheit endet bzw.
weil es nur einen Bewerber gibt und dieser 
nicht die notwendige Mehrheit findet, ver-
fällt das Wahlrecht und die Bezirksregie-
rung trifft die Auswahlentscheidung (lt. 
Kommentar zum SchulG.)

• Zustimmung des Schulträgers zur/zum ge-
wählten Bewerberin / Bewerber durch das 
zuständige Gremium

• Im Falle der Ablehnung durch den Schul-
träger (mit 2/3 Mehrheit des zuständigen 
Gremiums) kann die erweiterte Schulkonfe-
renz einen zweiten Vorschlag vorlegen. 
Wird auch dieser vom Schulträger abge-
lehnt oder kommt es zu keiner weiteren 
Wahl (u.a. weil nur eine Person benannt 
wurde), erlischt das Wahlrecht der erweiter-
ten Schulkonferenz und die Bezirksregie-
rung trifft die Auswahlentscheidung.

• Das Schulgesetzt trifft keine ausdrücklichen 
Bestimmungen für den Ablauf des Verfah-
rens nach Erlöschen des Wahlrechtes. Die 
Bezirksregierung muss in diesem Fall 
selbst die Bewerberin/den Bewerber ermit-
teln, die/der dem Schulträger nach § 61 
Abs. 4 vorgeschlagen werden soll (lt. 
Kommentar). 
Ob die Bezirksregierung gegen das Veto 
des Schulträgers gegen eine ansich geeig-
nete Person entscheiden kann, ist auch in 
der Kommentierung des Gesetzes nicht 
eindeutig geklärt. Die Kommentierung 
spricht hier von einem “rechtlich unzulässi-
gen Veto des Schulträgers“.

• Die Ernennung zur Schulleiterin/zum Schul-
leiter erfolgt durch die Bezirksregierung

Die Verwaltung versucht, bis zur Sitzung des Ausschusses eine Stellungnahme des Städte- und Ge-
meindebundes zu den offenen Fragen zum § 61 zu erhalten.

In Vertretung

Angelika Mielke-Westerlage
Erste Beigeordnete


